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Spielberichte: 
Herren: WTB-Pokal, 1. Runde 
Auch in diesem Jahr meldeten wir wieder eine Herrenmannschaft 
für den WTB-Pokal. Am Freitagabend, den 2. August, waren wir 
zur 1. Runde in Berkheim zu Gast. In idyllischer Kulisse – direkt 
unter der Einflugschneise der Urlaubsflieger des Flughafens 
in Stuttgart – bezwangen wir unsere Gegner in beiden Einzeln. 
Thomas Munderich (6:4, 2:6, 10:7) und Laurin Kwoka (6:4, 6:3) 
zeigten dabei eine klasse Leistung und gewannen verdient. Das 
Doppel zwischen Alexander Beller und Achim Mall (5:7, 6:0, 4:10) 
war sehr umkämpft und ging leider im entscheidenden Match-
Tiebreak verloren. Dennoch ging der Tagessieg nach Schopfloch 
und wir waren eine Runde weiter. 
 
Herren: WTB-Pokal, 2. Runde 
In der 2. Runde hatten wir im Kämmerle Frickenhausen zu Gast. 
In den Einzeln bezwangen Markus Kuch (6:3, 6:4) und Laurin 
Kwoka (6:0, 7:5) verdient Ihre Gegner. Ebenso gelang dies Csaba 

Koch und Achim Mall im 
Doppel, welche Ihre Geg-
ner mit 3:6, 7:6, 10:6 im 
Match-Tiebreak besiegten. 
Somit haben wir uns zum 
ersten Mal überhaupt im 
WTB-Pokal bis zur finalen 
3. Runde qualifiziert. 
Vielleicht holen wir den 
Pott tatsächlich nach 
Schopfloch – also noch-
mals volle Konzentration 
für das letzte Spiel der 
Saison! 
 

Vorschau: 
Herren, WTB-Pokal, TA TSV Schopfloch – TV Großbettlingen 3 
(Termin stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest) 
 

Stadt Owen

Amtliche Bekanntmachungen

 
Stadt Owen Landkreis Esslingen 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl  
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
Wegen Ablauf der Amtszeit wird die Wahl des/der Bürgermeis-
ters/Bürgermeisterin der Stadt Owen, Rathausstraße 8, 73277 
Owen notwendig. 
 
Die Wahl findet statt am Sonntag, dem 29. September 2024. 
 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhal-
ten hat. Entfällt auf keine Person mehr als die Hälfte der gültigen 
Stimmen, so findet eine Stichwahl zwischen den zwei Personen 
statt, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhal-
ten haben; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
 
Eine erforderlich werdende Stichwahl findet statt
am Sonntag, dem 20. Oktober 2024. 
 
Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen Stimmen 
erhalten hat; bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet das Los. 
 
Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters/Bürgermeisterin 
beträgt 8 Jahre. 
 
Wahlberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag 
das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind. Diese werden von Amts wegen 
in das Wählerverzeichnis eingetragen und können wählen. Der 
Bürgermeister ist berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung 
seines Wahlrechts einen gültigen Identitätsausweis sowie eine 
Versicherung an Eides statt mit der Angabe seiner Staatsange-
hörigkeit zu verlangen. 
 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
 
Wahlberechtigt sind die vorstehend genannten Personen auch 
dann, wenn sie in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik 
Deutschland eine Wohnung haben, sich am Wahltag aber seit 
mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich aufhalten. 

Diese Wahlberechtigten werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis der Gemeinde eingetragen. Mit dem schriftlichen 
Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, 
dass er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis ein-
getragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch bean-
tragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum 
Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt in der Gemeinde haben wird. 
 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren 
haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung 
wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberech-
tigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens 
drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. 
 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag 
auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger 
eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen. 
 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklä-
rungen hält das Bürgermeisteramt Owen, Rathausstraße 8, 
73277 Owen bereit. 
 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und – ggf. samt der genannten Erklärungen und eidesstattlichen 
Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 
8. September 2024 beim Bürgermeisteramt Owen, Rathaus-
straße 8, 73277 Owen eingehen. 
 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antrag-
stellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 KomWO 
gilt entsprechend. 
 
Owen, 16. August 2024 
 
Bürgermeisteramt 
 

Hans-Jörg Schmid 
Stv. Bürgermeister

Pokalsieger der 2. Runde
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Stadt Owen Landkreis Esslingen
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 
die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 
29. September 2024 und eine etwa erforder-
lich werdende Stichwahl am 20. Oktober 2024 
 
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der 
etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
1. Wählerverzeichnis 
1.1  In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für 

die Wahl am 29. September 2024 Wahlberechtigten ein-
getragen. 

  Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des 
Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeich-
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetragen; 
im Übrigen erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe 
Nr. 2). 

  Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 8. Sep-
tember 2024 eine Wahlbenachrichtigung. 

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe  
Nr. 1.3). 

  Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl-
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, 
sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie 
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses beantragen. 

  Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat 
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er 
bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch 
beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass 
er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben wird. 

  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie-
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit 
der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach 
ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei 
Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, werden nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. 

  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur 
auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem 
schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt 
mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunal-
wahlordnung (KomWO) beizufügen. 

  Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
 Bürgermeisteramt Owen, Rathausstraße 8, 73277 
Owen bereit. 

  Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen und 
eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes-
tens bis zum Sonntag, 8. September 2024 beim Bürger-
meisteramt Owen, Rathausstraße 8, 73277 Owen einge-
hen. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen;  
§ 30 KomWO gilt entsprechend. 

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für 
die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten. 

1.2  Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 9. Sep-
tember 2024 bis 13. September 2024 während der allge-
meinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten. 

  Ort der Einsichtnahme: Bürgermeisteramt Owen, Rathaus-
straße 8, 73277 Owen, Bürgerservice im Erdgeschoss. Der 
Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. 

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Ein-
sicht und Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldegesetz 
eingetragen ist. 

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch Datensichtgerät 
möglich. 

1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann während der Einsichts-
frist, spätestens am Freitag, dem 13. September 2024 bis 
12:00 Uhr beim Bürgermeisteramt Owen, Rathausstraße 
8, 73277 Owen die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
beantragen. Der Antrag kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift gestellt werden. 

1.4  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der 
Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt 
dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2. Wahlscheine 
2.1 Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
2.1.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter, 
2.1.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter, 
 a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 
KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststel-
lung  seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 
Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

 c)  wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeisteramt 
bekannt geworden ist. 

2.2  Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 
20. Oktober 2024 erhält ferner einen Wahlschein von Amts 
wegen, wer für die Wahl am 29. September 2024 einen 
Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 

2.3 Wahlscheine können 
  für die Wahl am 29. September 2024 bis Freitag, 27. Sep-

tember 2024, 18:00 Uhr, für eine etwa erforderlich 
werdende Stichwahl am 20. Oktober 2024 bis Freitag, 
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18. Oktober 2024, 18:00 Uhr beim Bürgermeister-
amt Owen, Rathausstraße 8, 73277 Owen schriftlich, 
mündlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. 

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, 
kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, 
beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung 
eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genann-
ten Gründen. 

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun-
gen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tag vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden. 

2.4  Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem belie-
bigen Wahlraum der Stadt Owen oder durch Briefwahl 
wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit 
dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

	 • einen amtlichen Stimmzettel
	 • einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl
	 •  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der 

Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.
  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 

einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberech-
tigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim 
Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort 
und Stelle die Briefwahl ausüben. 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). 
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt 
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs-
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

2.5  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde, die auf 
dem Wahlbrief angegeben ist, absenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht. 

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

  Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
Owen, 16. August 2024 
 
Bürgermeisteramt 
 

Hans-Jörg Schmid 
Stv. Bürgermeister
 
 

WARENBÖRSE 
Owener Bürger verschenken und  
suchen 

Verschenken … Telefon
Zwei Dekorplatten in Farbe „Taupe“ 1cm stark, 
Größe: 2,50 x 1,00 m  505755

Wenn Sie hier etwas gefunden haben, setzen Sie sich bitte 
direkt mit dem Anbieter/Suchenden in Verbindung. 

Sollten Sie etwas anzubieten haben oder suchen,  
melden Sie sich bitte unter n-hinz@owen.de oder telefonisch 
unter 07021 800622. 

Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie etwas gefunden oder 
 verschenkt haben, damit wir es streichen können. Danke!

Fundsachen
verloren wurde
•	ein Umschlag mit einem Tankgutschein 
Haben Sie etwas gefunden oder vermissen Sie etwas, dann wen-
den Sie sich bitte an das Fundamt der Stadt Owen, Frau Kostritza, 
Telefon 07021 8006-21. 

Ehejubilare 
Die Eheleute  
Ernst Kerner und Anneliese Kerner feiern am 21. August das Fest 
der Diamantenen Hochzeit.  
Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen weiterhin viel Gesund-
heit und alles Gute für den weiteren gemeinsamen Lebensweg. 
 

Wegen Personalengpässen kann es sein, dass das 
 Mitteilungsblatt in Owen vorübergehend zum Teil 
erst am Samstag zugestellt wird.

Vielen Dank für ihr Verständnis.

Der Verlag

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde
Owen
Evangelische Kirchengemeinde Owen 
www.evkirche-owen.de 
Pfarramt Owen 
Pfr. Joachim Wassermann 
E-Mail: Pfarramt.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382  
Gemeindebüro 
Nanette Kochendörfer 
E-Mail: Gemeindebuero.Owen@elkw.de 
Telefon 07021 55382 
Im Allgemeinen Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr  
Mesnerin 
Dagmar Widmann, Telefon 07021 5097111 

Wochenspruch 
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmen-
den Docht wird er nicht auslöschen.  Jesaja 42, 3

Aktuelles aus Owen auch online: www.owen.de


